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Verlautbarungen der 
deutschen Bischöfe

Nr. 65 Aufruf der deutschen Bischöfe zum
Caritas-Sonntag 2022

Liebe Schwestern und Brüder!

Caritas – das ist gelebte Nächstenliebe. Sie ge-
schieht zwischen Bekannten und Unbekannten,
analog und digital, in den Gemeinden und den so-
zialen Diensten und Einrichtungen weltweit. Caritas
– das heißt mit offenen Augen durch die Welt zu
gehen, unser Leben zu teilen und Herausforderun-
gen gemeinsam anzupacken. 

2022 blicken wir mit großer Dankbarkeit schon
auf 125 Jahre verbandliche Caritas zurück. Die
Jahreskampagne des Deutschen Caritasverban-
des #DasMachenWirGemeinsam ruft eine Erfah-
rung in Erinnerung: Große Herausforderungen
meistern wir am besten, wenn wir sie gemeinsam
angehen und ein Netz aus Hilfsangeboten und Ak-
teuren knüpfen.

Tiefe Spuren hinterlassen hat in diesem Jahr
der Krieg in der Ukraine. Viele Menschen sind ge-
zeichnet von dem unermesslichen Leid des Krie-
ges, von Gewalt und von Flucht. Ungezählte
Caritas-Organisationen in ganz Europa leisten be-
eindruckende Hilfe, gerade auch, indem sie mit
Kommunen, Kirchengemeinden, zivilgesellschaft-
lichen Organisationen und anderen Wohlfahrtsver-
bänden vor Ort zusammenarbeiten. 

Tiefe Spuren hinterlassen hat auch die andau-
ernde Pandemie in ungezählten Menschenleben.
Alte und junge Menschen waren konfrontiert mit
sozialer Isolation, mit finanziellen Sorgen und
menschlicher Überforderung. Die Caritas teilt die
Nöte und sie engagiert sich in doppelter Weise: als
Anbieterin sozialer Hilfen und als Gestalterin sozia-
ler Orte, an denen sich Menschen für andere en-
gagieren. 

Tiefe Spuren hat schließlich der vergangene
Hitzesommer hinterlassen – in den Wäldern und in
der Landwirtschaft. Gleichzeitig gehen wir auf
einen Winter zu, in dem exorbitant hohe Strom-
und Gaspreise uns in Bedrängnis bringen. Energie-
sparen als wichtiger Beitrag zum Klimaschutz
muss so gelingen, dass auch Menschen mit nied-
rigem Einkommen nachhaltig wohnen, unterwegs
sein und leben können. Konkrete Projekte wie der
Caritas Stromsparcheck tragen dazu bei.

Solidarität, das machen wir gemeinsam! Damit
dies gelingt, bitten wir Sie um eine Spende am Ca-
ritas-Sonntag, welche für die vielen Anliegen der
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Caritas in unseren Pfarrgemeinden und in den Di-
özesen bestimmt ist. Für all Ihre Gaben danken wir
sehr herzlich.

Für das Bistum Aachen
+ Dr. Helmut Dieser
Bischof von Aachen

Dieser Aufruf soll am 11. September 2022 [alternativ: 18. Sep-
tember 2022] in allen Gottesdiensten – einschließlich der 
Vorabendmessen – verlesen bzw. in geeigneter Weise veröf-
fentlicht werden.

Bischöfliche Verlautbarungen 

Nr. 66 Gesetz über die Zusammenarbeit
kirchlicher juristischer Personen des
öffentlichen Rechts im Bistum Aachen

Erster Teil
Allgemeine Regelungen

Präambel

Nach geltendem staatlichem und kirchlichem Recht
üben die Kirchen, einschließlich ihrer öffentlich-rechtlich
verfassten Untergliederungen, Hoheitsgewalt aus und
nehmen öffentliche Aufgaben wahr. Sie handeln, wenn
sie in Ausführung des kirchlichen Auftrages kirchenho-
heitlich pastorale, karitative oder sonstige kirchliche
Aufgaben wahrnehmen, in den Formen des öffentlichen
Rechts. Für die Zusammenarbeit mehrerer kirchlicher
Rechtspersonen in diesem Bereich finden die nachste-
henden Vorschriften Anwendung. 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Dieses Gesetz gilt für das Bistum Aachen, den 
Bischöflichen Stuhl, das Domkapitel, die Kirchenge-
meinden, die Kirchengemeindeverbände und die Ge-
meindeverbände, die kirchlichen Stiftungen des
öffentlichen Rechts und alle sonstigen kirchlichen juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts, insbeson-
dere Kirchen-/Fabrikfonds, Stellenfonds und sonstige
Vermögenskörperschaften, im Bistum Aachen. Kirchli-
che juristische Personen des öffentlichen Rechts im
Sinne dieses Gesetzes sind dabei solche, denen auch
im staatlichen Rechtskreis öffentlich-rechtlicher Charak-
ter zukommt.
(2) Kirchliche juristische Personen des öffentlichen
Rechts können ihre öffentlich-rechtlichen Aufgaben ge-
meinsam durch Zusammenarbeit auf öffentlich-rechtli-
cher Grundlage nach den Vorschriften dieses Gesetzes
(dauerhaft) wahrnehmen. Die gemeinsame Aufgaben-
wahrnehmung kann sich auf sachlich und örtlich be-
grenzte Teile der jeweiligen Aufgabe beschränken. 
(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn gesetzlich eine besondere
Rechtsform für die Zusammenarbeit vorgeschrieben
oder die gemeinsame Wahrnehmung einer Aufgabe
ausgeschlossen ist. 



§ 2 Formen der Zusammenarbeit 
(1) Zur gemeinsamen Wahrnehmung von öffentlich-
rechtlichen Aufgaben können folgende Formen der Zu-
sammenarbeit gewählt werden: 

a) der Kirchengemeindeverband und der Ge-
meindeverband im Sinne des jeweils gelten-
den diözesanen oder landesrechtlichen
Vermögensverwaltungsrechtes, 

b) die öffentlich-rechtliche Vereinbarung,
c) Arbeitsgemeinschaften.

(2) Verbände nach Absatz 1 Buchstabe a) nehmen ihre
Aufgaben im Rahmen der kirchlichen und staatlichen
Gesetze in eigener Verantwortung unter der Aufsicht
des Ortsordinarius wahr. Sie erwerben Rechtsfähigkeit
nach den jeweils geltenden staatskirchenrechtlichen
Vorschriften.

(3) Die privatrechtliche Gestaltung der gemeinsamen
Wahrnehmung von Aufgaben bleibt unberührt. Die Be-
stimmungen dieses Gesetzes gelten nicht für die Zu-
sammenarbeit mit privatrechtlichen Körperschaften.

Zweiter Teil
Der Kirchengemeindeverband und der Gemeinde-

verband

§ 3 Kirchengemeindeverband und Gemeindever-
band
Für den Kirchengemeindeverband und den Gemeinde-
verband, insbesondere seine Struktur, seine Aufgaben
und seine Arbeitsweise, gelten die Regelungen des Ge-
setzes über die Verwaltung des katholischen Kirchen-
vermögens (Vermögensverwaltungsgesetz) in seiner
jeweils geltenden Fassung.

§ 4 Kostenerstattung 
(1) Der Kirchengemeindeverband und der Gemeindever-
band  kann von seinen Mitgliedern für die Erfüllung der
übertragenen Aufgaben Kostenerstattung verlangen.
(2) Der Kirchengemeindeverband und der Gemeindever-
band kann, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht zur
Deckung seines Finanzbedarfs ausreichen, von den Ver-
bandsmitgliedern eine Umlage erheben. Die Höhe der
Umlage ist im Haushaltsplan des Gemeindeverbandes
für jedes Haushaltsjahr festzusetzen.

Dritter Teil
Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung

§ 5 Anwendungsbereich 
Werden von kirchlichen juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts öffentlich-rechtliche Aufgaben dauer-
haft gemeinsam wahrgenommen, ohne dass Rechte
und Pflichten auf einen Verband nach dem zweiten Teil
dieses Gesetzes übertragen werden oder ein solcher er-
richtet wird, ist die Zusammenarbeit zwischen den Be-
teiligten durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung zu
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regeln. Grundsätze dieser öffentlich-rechtlichen Verein-
barungen sind, dass

a) die Leistungen dem Erhalt der öffentli-
chen Infrastruktur und der Wahrnehmung
einer allen Beteiligten obliegenden öffentli-
chen Aufgabe dienen,
b) die Leistungen ausschließlich gegen Kos-
tenerstattung erbracht werden und
c) der Leistende gleichartige Leistungen im
Wesentlichen an andere juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts erbringt.

§ 6 Inhalt 
(1) In der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung sind Be-
stimmungen über die gemeinsam wahrzunehmenden
öffentlich-rechtlichen Aufgaben, die Art und Weise der
gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung sowie über
deren Finanzierung zu treffen. 
(2) Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung soll die Dauer
der Zusammenarbeitet bestimmen. Sie muss bestim-
men, unter welchen Voraussetzungen, in welcher Form
und mit welchen Rechtsfolgen sie gekündigt werden
kann. 

§ 7 Wirksamkeitsvoraussetzungen 
(1) Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung bedarf der
Schriftform. 
(2) Eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung im Sinne des
§ 5 bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung des
Bischöflichen Generalvikariats.
(3) Die vorstehenden Absätze gelten auch für die Ände-
rung und Aufhebung der öffentlich-rechtlichen Verein-
barung.

Vierter Teil
Arbeitsgemeinschaften

§ 8 Arbeitsgemeinschaften 
(1) Kirchliche juristische Personen des öffentlichen
Rechts können durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung
eine nicht rechtsfähige Arbeitsgemeinschaft bilden, die
gemeinsame öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrnimmt. 

(2) Die Arbeitsgemeinschaft dient insbesondere dazu,
das Tätigwerden von ortskirchlichen Einrichtungen ge-
meinsam zu planen und aufeinander abzustimmen
sowie bei Wahrung der spezifisch kirchlichen Anforde-
rungen die wirtschaftliche sowie zweckmäßige Erfüllung
der vereinbarten Aufgaben und pastoralen Zwecke ge-
meinsam sicherzustellen.

(3) Durch die Beteiligung an einer Arbeitsgemeinschaft
werden die Rechte und Pflichten der Beteiligten als Trä-
ger im Hinblick auf die eigenen Aufgaben und Befug-
nisse gegenüber Dritten nicht berührt, sondern es wird
die Planung und Durchführung der jeweils eigenen Auf-
gaben im vereinbarten Umfang gemeinsam wahrge-
nommen. 



(4) In der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung sind die
gemeinsamen Aufgaben der Beteiligten, die Art und
Weise der Planung und Durchführung sowie die De-
ckung des Finanzbedarfs zu regeln. 

(5) Darüber hinaus kann vereinbart werden, dass die Be-
teiligten an Beschlüsse der Arbeitsgemeinschaft gebun-
den sind, wenn die zuständigen Organe aller Beteiligten
diesen Beschlüssen zugestimmt haben. Ferner kann
vereinbart werden, dass die Beteiligten an Beschlüsse
über Angelegenheiten der Geschäftsführung und des
Finanzbedarfs, Verfahrensfragen und den Erlass von
Richtlinien für die Planung und Durchführung einzelner
gemeinsamer Aufgaben gebunden sind. 

Fünfter Teil
Vorbehaltene und angeordnete Leistungen

§ 9 Vorbehaltene und angeordnete Leistungen 
(1) Durch bischöfliches Gesetz kann bestimmt werden,
dass für die Erfüllung der Aufgaben einer kirchlichen ju-
ristischen Person des öffentlichen Rechts bestimmte
Leistungen ausschließlich von einer juristischen Person
des öffentlichen Rechts erbracht werden dürfen.

(2) Durch bischöfliches Gesetz können für bestimmte
Dienstleistungen kirchliche juristischen Personen des
öffentlichen Rechts verpflichtet werden, diese Dienst-
leistungen in Anspruch zu nehmen. 

(3) Die Ausführungsbestimmungen über die Leistungen
werden durch bischöfliches Gesetz geregelt.

Sechster Teil
Die überdiözesane Zusammenarbeit und die Zu-

sammenarbeit mit juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts anderer Religionsgemeinschaften
sowie staatlichen juristischen Personen des öffentlichen
Rechts
(ökumenische und außerkirchliche Zusammenarbeit)

§ 10 Formen der Zusammenarbeit 
(1) Die kirchlichen öffentlichen juristischen Personen im
Bistum Aachen nach § 1 Abs. 1 können auch mit ande-
ren (Erz-)Bistümern oder kirchlichen juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts anderer (Erz-) Bistümer
sowie öffentlich-rechtlichen juristischen Personen an-
derer Religionsgemeinschaften und öffentlich-rechtli-
chen juristischen Personen des staatlichen Rechts
öffentlich-rechtliche Aufgaben gemeinsam wahrneh-
men.

(2) Die Rechtsverhältnisse dieser Zusammenarbeit re-
geln die Beteiligten durch öffentlich-rechtliche Verein-
barung.
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Siebter Teil
Schlussbestimmung

§ 11 Ausführungsbestimmungen
Der Generalvikar ist befugt, die zum Vollzug dieses Ge-
setzes erforderlichen Regelungen zu erlassen. 

§ 12 Inkrafttreten
Dieses Gesetz ist im kirchlichen Amtsblatt zu veröffent-
lichen und tritt am Tag der Veröffentlichung in Kraft.

Aachen, 28. Juni 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 67 Gesetz über die Erfüllung vorbehalte-
ner Aufgaben von einer juristischen
Person des öffentlichen Rechts im
Bistum Aachen gegenüber einer an-
deren juristischen Person des öffentli-
chen Rechts im Bistum Aachen

Präambel
Nach geltendem staatlichem und kirchlichem Recht
üben die Kirchen, einschließlich ihrer öffentlich-rechtlich
verfassten Untergliederungen Hoheitsgewalt aus und
nehmen öffentliche Aufgaben wahr. Sie handeln, wenn
sie in Ausführung des kirchlichen Auftrages kirchenho-
heitlich pastorale, karitative oder sonstige kirchliche
Aufgaben wahrnehmen, in den Formen des öffentlichen
Rechts. Zur Erfüllung von Aufgaben und Dienstleistun-
gen, welche ausschließlich kirchlichen juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechtes vorbehalten sind, sowie
zur Zusammenarbeit kirchlicher juristischen Personen
des öffentlichen Rechtes zum Erhalt kirchlicher Infra-
strukturen, ergeht zur Anordnung nach § 9 des Geset-
zes über die Zusammenarbeit kirchlicher juristischer
Personen des öffentlichen Rechts im Bistum Aachen
folgende gesetzliches Regelung:

§ 1 Geltungsbereich 
(1) Dieses Gesetz gilt für das Bistum Aachen, den 
Bischöflichen Stuhl, das Domkapitel, die Kirchenge-
meinden, die Kirchengemeindeverbände und Gemein-
deverbände und für alle weiteren kirchlichen juristischen
Personen des öffentlichen Rechts im Bistum Aachen,
insbesondere Kirchen-/Fabrikfonds, Stellenfonds, Stif-
tungsfonds und sonstige Vermögenskörperschaften im
Bistum Aachen. Kirchliche juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts im Sinne dieses Gesetzes sind dabei
solche, denen auch im staatlichen Rechtskreis öffent-
lich-rechtlicher Charakter zukommt.

(2) Dieses Gesetz regelt die Erfüllung der im Sinne des
Gesetzes über die Zusammenarbeit kirchlicher juristi-
scher Personen des öffentlichen Rechts im Bistum Aa-
chen vorbehaltenen und angeordneten Leistungen,
welche im Bistum Aachen ausschließlich kirchlichen ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechtes vorbehal-



ten sind.

§ 2 Vorbehaltene Leistungen
(1) Die in diesem Gesetz geregelten Leistungen zur Er-
füllung von Aufgaben und Dienstleistungen dürfen aus-
schließlich zwischen den juristischen Personen des
öffentlichen Rechts angeboten und erbracht werden,
sofern diese nicht von der juristischen Person des öf-
fentlichen Rechtes selber erbracht wird. So kann insbe-
sondere das Bistum für den Bischöflichen Stuhl, das
Domkapitel, die Kirchengemeinden, Kirchengemeinde-
verbände und Gemeindeverbände Aufgaben wahr-
nehmen und Dienstleistungen erbringen, sowie Kirchen-
gemeinden gegenüber anderen Kirchengemeinden und
Gemeindeverbänden, als auch die Gemeindeverbände
für die Kirchengemeinden in deren Zustän- digkeitsbe-
reich oder das Bistum, den Bischöflichen Stuhl und das
Domkapitel.

(2) Vorbehaltene Leistungen nach dieser Vorschrift sind
insbesondere: 

a) alle der Vermögensverwaltung unterliegenden Tä-
tigkeiten, insbesondere die, die sich aufgrund des
Vermögensverwaltungsgesetzes, der Geschäftsan-
weisung und den Ausführungsbestimmungen für
die Vermögensverwaltung, der Rahmenrichtlinie
zum Zusammenwirken und der Ordnung über die
Finanzbeziehungen ergeben,
b) allgemeine und besondere Verwaltungstätigkeiten
im Rahmen der kirchlichen Aufgaben, insbesondere:

• Aufgaben des Personalwesens und Bera-
tung,

• Betriebliches Eingliederungsmanage-
ment,

• Versicherungswesen,
• Öffentlichkeitsarbeit,

c) die Verwaltung und der Betrieb von Kinderta-
geseinrichtungen, Friedhöfen, kath. öffentliche
Büchereien und Pfarrheimen,

d) die Verwaltung und den Betrieb von Jugendein-
richtungen und Schulen,

e) Verwaltung des Vermögens (inkl. Kapitalvermö-
gens) kirchlicher öffentlich rechtlicher juristi-
scher Personen, insbesondere der Kirchen-
gemeinden,

f) organisatorische Betreuung anderer juristischer
Personen des öffentlichen Rechtes durch Über-
nahme von Verwaltungstätigkeiten im Rahmen
der in § 2 Absatz 2 genannten Aufgaben, hierzu
zählt auch die Übernahme einer Verwaltungslei-
tung,

g) die Führung von Archiven und Einlagerung von
kirchlichen Gegenständen, Kunstgegenständen
oder Depositialien,

h) die der juristischen Person des öffentlichen
Rechts obliegenden Aufgaben nach dem Ge-
setz über den kirchlichen Datenschutz in seiner
jeweils geltenden Fassung,

i) die Vertretung der allgemeinpolitischen kirchli-
chen Interessen gegenüber staatlichen Verfas-
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sungsorganen durch Einrichtung von Vertre-
tungsbüros,

j) Kursangebote, Fortbildungen, Seminare, Veran-
staltungen für Dienstnehmer der juristischen
Personen des öffentlichen Rechtes im Rahmen
der unter § 2 Absatz 2 genannten Aufgaben,

k) Aus- und Fortbildung im Rahmen des Verkün-
dungsauftrages der Kirchen von Haupt- und eh-
renamtlich Tätigen (inkl. Kost und Logis), soweit
dies nicht der vorgenannten Bestimmung unter-
fällt; insbesondere in den Bereichen der Verkün-
dung und Seelsorge, der Liturgie, der Gemein-
schaft, der Prävention und Jugendarbeit und
dem Dienst am Nächsten,

l) Aus- und Fortbildung von Personal zum Zwecke
des geistlichen Beistandes im Sinne von § 4 
Nr. 27 lit. a) UStG insbesondere von Geistlichen,
Seelsorgern, Kirchenmusikern und Küstern (inkl.
Kost und Logis),

m) Küsterdienste,  
n) Erfüllung gemeinsamer örtlicher Aufgaben in

Seelsorge und Verwaltung, insbesondere:
• Übernahme Dienstgeberschaft,
• Koordination der Nutzung und Beschaf-
fung kirchlicher Einrichtungen und be-
weglicher Güter,

• Abwicklung gemeinsamer pastoraler An-
liegen und Maßnahmen,

• Koordination von Projekten,
o) Personalwesen und -gestellungen für kirchliche

juristische Personen des öffentlichen Rechtes
im Rahmen der unter § 2 Absatz 2 genannten
Aufgaben.

(3) Abweichend von Absatz 1 sind die folgenden Leis-
tungen nicht von der juristischen Person des öffentli-
chen Rechtes selbst zu erbringen, sondern zwingend
von der angegebenen kirchlichen juristischen Person
des öffentlichen Rechts. Die Zusammenarbeit wird an-
geordnet insbesondere für:

a) die Lohn- und Gehaltsabrechnung für die Kir-
chengemeinden und Gemeindeverbände gem.
§ 1 der Satzungen der Katholischen Kirchenge-
meindeverbände, 

b) die Nutzung von seitens des Bistums vorgege-
benen, einheitlichen IT-Systemen zur Finanz-,
Bau-, Liegenschafts- und Personalverwaltung
durch das Domkapitel, den Bischöflichen Stuhl,
die Kirchengemeinden, Kirchengemeindever-
bände und Gemeindeverbände,

c) die Nutzung von seitens des Bistums vorgege-
benen, einheitlichen Dokumentenmanagement-
systemen zum elektronischen Datenaustausch
zwischen dem Domkapitel, dem Bischöflichen
Stuhl, den Kirchengemeinden, Kirchengemein-
deverbänden und Gemeindeverbänden,

d) die Maßnahmen von Arbeitssicherheit und Ge-
sundheitsschutz durch das Domkapitel, den Bi-
schöflichen Stuhl, die Kirchengemeinden, die
Kirchengemeindeverbände und Gemeindever-



bände seitens des Bistums.

(4) Neben den vorliegenden Regelungen können sich
Vorbehalte und Anordnungen von Leistungen auch aus
einem anderen Gesetz, einer Verordnung oder einer Sat-
zung ergeben.

§ 3 Kostenerstattung 
(1) Der Leistungserbringer kann für die Erfüllung der
übertragenen Aufgaben Kostenerstattung verlangen,
auch in Form von Umlagen.

(2) Die Kostenerstattung darf höchstens so bemessen
sein, dass der nach den Grundsätzen einer ordnungs-
mäßigen Wirtschaftsführung berechnete Aufwand ge-
deckt wird.

(3) Die Kostenerstattung erfolgt auf kirchenrechtlicher
Rechtsgrundlage.

§ 4 Ausführungsbestimmungen 
Der Generalvikar ist befugt, die zum Vollzug dieses Ge-
setzes erforderlichen Regelungen zu erlassen. 

§ 5 Inkrafttreten 
Dieses Gesetz ist im kirchlichen Amtsblatt zu veröffent-
lichen und tritt am Tag der Veröffentlichung in Kraft.

Aachen, 28. Juni 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 68 Änderung der Ausführungsbestim-
mungen für das Bistum Aachen zur
„Rahmenordnung für Ständige Dia-
kone in den Bistümern der Bundesre-
publik Deutschland“

I. Die Anlage 3 zu Teil II Dienstrechtliche Bestimmun-
gen der Ausführungsbestimmungen für das Bistum
Aachen zur „Rahmenordnung für Ständige Diakone
in den Bistümern der Bundesrepublik Deutschland“
vom 22. Mai 2014, zuletzt geändert am 4. Septem-
ber 2019 (KIAnz für die Diözese Aachen vom 1. Ok-
tober 2019, Nr. 453, S. 369), wird wie folgt geändert
und neu gefasst:

Anlage 3
zu den Ausführungsbestimmungen für das Bistum Aa-
chen zur „Rahmenordnung für Ständige Diakone in den
Bistümern der Bundesrepublik Deutschland“.

A. Grundgehalt

Das Grundgehalt der hauptberuflichen Ständigen
Diakone gemäß § 22 Absatz 2 bestimmt sich nach den
Werten der folgenden Tabelle:

Gültig ab 1. Dezember 2022:
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Die Zählung der Dienstjahre beginnt mit dem Tag
des bischöflichen Auftrags als hauptberuflicher Ständi-
ger Diakon. 

Beim Wechsel der Tätigkeitsform zum Ständigen
Diakon im Hauptberuf erfolgt eine Eingruppierung inner-
halb der Grundgehaltsstufen dergestalt, dass das Net-
togehalt bei der Eingruppierung als Ständiger Diakon im
Hauptberuf dem zuletzt im Zivilberuf erzielten Nettoge-
halt möglichst nahe kommt.

Zeiten eines anderen hauptberuflichen kirchlichen
Dienstes werden bei der Zählung der Dienstjahre ganz
oder teilweise angerechnet, wenn eine solche Berück-
sichtigung zum Ausgleich finanzieller Einbußen, die dem
Diakon infolge seines Übergangs in den Klerikerstand
erwachsen sind, billig erscheint. 

War der Ständige Diakon unmittelbar vor der Weihe
als Gemeindereferent bzw. als Pastoralreferent im pas-
toralen Dienst des Bistums Aachen tätig, erfolgt die Ein-
gruppierung innerhalb der Grundgehaltsstufen unter
Anrechnung der Zeiten des hauptberuflichen pastoralen
Dienstes. Aus Gründen der Besitzstandswahrung wird
eine steuer- und sozialversicherungspflichtige Zulage
gewährt in Höhe der Differenz seiner Gesamtbezüge
gemäß § 22 Absatz 2 Teil II, Dienstrechtliche Bestim-
mungen, der Ausführungsbestimmungen für das Bistum
Aachen zur „Rahmenordnung für Ständige Diakone in
den Bistümern der Bundesrepublik Deutschland“ in Ver-
bindung mit Buchstabe C dieser Anlage und der in § 24
Absatz 3 Teil II, Dienstrechtliche Bestimmungen, der
Ausführungsbestimmungen für das Bistum Aachen zur
„Rahmenordnung für Ständige Diakone in den Bistü-
mern der Bundesrepublik Deutschland“ genannten Bei-
tragsregelung zur Rentenversicherung gegenüber dem
vorherigen Bruttogehalt zum Zeitpunkt des Wechsels.

Stand der Ständige Diakon unmittelbar vor dem
Wechsel in den hauptberuflichen pastoralen Dienst in
einem Beamtenverhältnis, so wird ihm ggf. zum Aus-
gleich von Versorgungslücken (durch niedrigeres nach-
versichertes Bruttogehalt; keine Zusatzversorgung)
monatlich eine steuer- und beitragspflichtige Zulage für
eine private Rentenversicherung gewährt.

Dienstjahre Monatsbeträge in €

Erstes und zweites Dienstjahr 3.662,37

Drittes und viertes Dienstjahr 3.801,10

Fünftes und sechstes Dienstjahr 3.939,80

Siebtes und achtes Dienstjahr 4.381,64

Ab dem neunten Dienstjahr 4.540,24



B. Familien- und Kinderzulagen

Der verheiratete Ständige Diakon im Hauptberuf er-
hält eine Familienzulage, die ab dem 1. Dezember 2022
308,85 € beträgt.

Für jedes Kind, für das dem Ständige Diakon im
Hauptberuf Kindergeld nach dem Bundeskindergeldge-
setz zusteht, erhält er eine Kinderzulage, die ab dem 
1. Dezember 2022 127,44 € beträgt.

Der ledige, der verwitwete und der Ständige Diakon
im Hauptberuf, dessen Ehefrau zu 50 % oder mehr der
Arbeitszeit einer Vollbeschäftigten erwerbstätig ist, er-
halten eine Zulage, die ab dem 1. Dezember 2022
160,54 € beträgt.

Der verwitwete Ständige Diakon im Hauptberuf mit
einem Kind, für das Kindergeld nach dem Bundeskin-
dergeldgesetz zusteht, erhält die Familienzulage in
Höhe des Satzes 1.

C. Dienstwohnung

Die Dienstwohnung wird von der Kirchengemeinde
bereitgestellt, wenn der Diakon in der Pfarrseelsorge
eingesetzt ist, in anderen Fällen durch das Bistum.

Der Diakon ist verpflichtet, die Dienstwohnung zu
beziehen. Das Dienstwohnungsverhältnis wird nach den
jeweils geltenden Regelungen der Priesterbesoldungs-
und -versorgungsordnung (PrBVO) behandelt. Die steu-
erlichen, sozialversicherungsrechtlichen und zusatzver-
sorgungsrechtlichen Folgen sind gemäß den jeweils
entsprechenden Bestimmungen zu behandeln.

Die Dienstwohnung ist zu räumen bei Versetzung
auf eine andere Stelle, bei Versetzung in den Ruhestand
und bei Entpflichtung von dem Auftrag zur hauptberuf-
lichen Mitarbeit in der Seelsorge. In diesen Fällen sowie
im Falle des Todes des Diakons ist ihm bzw. seiner Fa-
milie eine angemessene Räumungsfrist zu gewähren,
die im Allgemeinen drei Monate beträgt.

Dem Diakon kann gestatten werden, eine Dienst-
wohnung nicht zu beziehen. In diesem Falle erhält der
Diakon eine Wohnungszulage. Die Wohnungszulage be-
trägt ab dem 1. Dezember 2022 689,59 €.

D. - entfallen – (Sonderzuwendung)

E. Einmalige Corona-Sonderzahlung

1. Ständige Diakone erhalten spätestens mit dem
31.03.2022 eine einmalige Corona- Sonderzah-
lung ausgezahlt.

2. Die Corona-Sonderzahlung wird zusätzlich zur
ohnehin gezahlten Besoldung gewährt. Es han-
delt sich um eine Beihilfe bzw. Unterstützung
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des Bistums Aachen zur Abmilderung der zu-
sätzlichen Belastung durch die Corona-Krise im
Sinne des § 3 Nummer 11a des Einkommen-
steuergesetzes. 

3. Die Höhe der Corona-Sonderzahlung beträgt
einmalig 1.200 Euro. Teilzeitbeschäftigte Stän-
dige Diakone erhalten die Corona-Sonderzah-
lung anteilig ihres am 1. Februar 2022
zugrundeliegenden Beschäftigungsumfangs
ausgezahlt. 

II. Die Regelungen in Anlage 3 Buchstaben A. bis C. tre-
ten zum 1. Dezember 2022, die Regelungen in Anlage
3 Buchstabe E. treten zum 3. Februar 2022 in Kraft.

Aachen, 1. Juli 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 69 Beschlüsse der Regional-KODA Nord-
rhein-Westfalen vom 8. Juni 2022

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Ar-
beitsvertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen,
Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und
Paderborn (Regional-KODA NW) hat am 8. Juni 2022
beschlossen:

I) Die Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung
(KAVO) für die (Erz-)Bistümer Aachen, Essen, Köln,
Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Pader-
born vom 15. Dezember 1971 (KIAnz. für die Di-
özese Aachen vom 15. Mai 1991, Nr. 78, S. 70),
zuletzt geändert am 12. April 2022 (KIAnz. für die
Diözese Aachen vom 1. Mai 2022, Nr. 44, S. 99),
wird wie folgt geändert:

1. An § 23 Absatz 1 Satz 2 wird ein Satz 3 folgenden
Wortlaut angefügt:

„Im Anwendungsbereich des Mindestlohngesetzes
(MiLoG) entspricht die Höhe des Tabellenentgelts
mindestens den Maßgaben dieses Gesetzes in sei-
ner jeweiligen Fassung.“

2. § 41 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„Nach den Maßstäben der Grundordnung des kirch-
lichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsver-
hältnisse in der jeweils gültigen Fassung kann bei
diesem Personenkreis auch eine ordentliche Kündi-
gung ausgesprochen werden.“

3. § 42 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst.

„Ein wichtiger Grund kann auch nach den Maßstä-
ben der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im
Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse in der je-



weils gültigen Fassung gegeben sein.“

4. Die Anlage 32 wird wie folgt geändert:

a) § 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird die Angabe „30. Juni
2022“ durch die Angabe „31. Dezem-
ber 2022“ ersetzt.

bb) In Satz 3 wird die Angabe „30. Juni
2022“ durch die Angabe „31. Dezem-
ber 2022“ ersetzt.

b) In § 8 Satz 2 wird die Angabe „30. Juni
2022“ durch die Angabe „31. Dezember
2022“ ersetzt.

II) Die Änderung unter Ziffer I) 1 tritt am 1. Oktober
2022 in Kraft. Die Änderungen unter Ziffer I) 2, 3 und
4 treten am 1. Juli 2022 in Kraft.

Die vorstehenden Änderungen setze ich für das Bis-
tum Aachen in Kraft.

Aachen, 28. Juni 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Ar-
beitsvertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen,
Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und
Paderborn (Regional-KODA NW) hat am 8. Juni 2022
beschlossen:

I) Die Ordnung für Berufsausbildungsverhältnisse für
die (Erz-)Bistümer Aachen, Essen, Köln, Münster
(nordrhein-westfälischer Teil) und Paderborn vom
26. April 1991 (KIAnz. für die Diözese Aachen vom
15. Mai 1991, Nr. 78, S. 70), zuletzt geändert am 
5. Januar 2022 (KIAnz. für die Diözese Aachen vom
1. Februar 2022, Nr. 12, S. 38), wird wie folgt geän-
dert:

In § 22 Abs. 4 Buchst. a) werden die Wörter „(die
Maßstäbe der Art 3 bis 5 der Grundordnung in ihrer je-
weiligen Fassung sind anzuwenden)“ durch die Wörter
„(ein wichtiger Grund kann auch nach den Maßstäben
der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen
kirchlicher Arbeitsverhältnisse in der jeweils gültigen
Fassung gegeben sein)“ ersetzt.

II) Die Änderung unter Ziffer I) tritt am 1. Juli 2022 in
Kraft.

Die vorstehende Änderung setze ich für das Bistum
Aachen in Kraft.
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Aachen, 28. Juni 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Ar-
beitsvertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen,
Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und
Paderborn (Regional-KODA NW) hat am 8. Juni 2022
beschlossen:

I) Die Ordnung für Schülerinnen in praxisintegrierten
Ausbildungsgängen zur Erzieherin nach landes-
rechtlichen Regelungen (PiA-Ordnung) für die 
(Erz-)Bistümer Aachen, Essen, Köln, Münster (nord-
rhein-westfälischer Teil) und Paderborn vom 5. Juli
2019 (KIAnz. für die Diözese Aachen vom 1. August
2019, Nr. 365, S. 284), zuletzt geändert am 5. Januar
2022 (KIAnz. für die Diözese Aachen vom 1. Februar
2022, Nr. 12, S. 38), wird wie folgt geändert:

1. Der Titel der Ordnung wird wie folgt neu gefasst:

„Ordnung für Schülerinnen in praxisintegrierten
Ausbildungsgängen zur Erzieherin, Kinderpfle-
gerin oder Heilerziehungspflegerin nach landes-
rechtlichen Regelungen (PiA-Ordnung)“.

2. In der Präambel wird Satz 1 wie folgt neu ge-
fasst:

„Auf der Grundlage landesrechtlicher Regelun-
gen werden die Ausbildungen zur „staatlich 
anerkannten Erzieherin“ / zum „staatlich aner-
kannten Erzieher“ und „zur staatlich anerkann-
ten Heilerziehungspflegerin“ / „zum staatlich
anerkannten Heilerziehungspfleger“ (in Nord-
rhein-Westfalen: §§ 27 ff. der Anlage E zur APO-
BK*) sowie „zur staatlich geprüften
Kinderpflegerin / zum staatlich geprüften Kin-
derpfleger“ (in Nordrhein-Westfalen: Anlage B
zur APO-BK) in verschiedenen Organisations-
formen durchgeführt.

* Verordnung über die Ausbildung und Prüfung
in den Bildungsgängen des Berufskollegs (Aus-
bildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg –
APO-BK – vom 26. Mai 1999)“

3. § 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Erziehe-
rin“ die Wörter „, zur Heilerziehungspflegerin
und zur Kinderpflegerin“ eingefügt.

b) An Satz 2 wird folgender neuer Satz 3 ange-
fügt:

„Diese Ordnung gilt für Schülerinnen in pra-



xisintegrierten Ausbildungsgängen zur 
Kinderpflegerin oder zur Heilerziehungspfle-
gerin im Sinne von Satz 1, wenn die Ausbil-
dung nach dem 31. Juli 2022 beginnt.“

4. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt in
der Ausbildung Erzieherin und Heilerzie-
hungspflegerin beträgt:

im ersten Ausbildungsjahr   1.190,69 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.252,07 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.353,38 Euro.“

b) Nach Absatz 1 wird ein neuer Absatz 2 fol-
genden Wortlauts eingefügt:

„(2) Das monatliche Ausbildungsentgelt in
der Ausbildung Kinderpflegerin beträgt:

im ersten Ausbildungsjahr    1.118,26 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.164,02 Euro.“

c) Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3.

d) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4.

5. In § 18 Absatz 2 Satz 2 wird in den beiden Klam-
mern jeweils die Zahl 3 durch die Zahl 4 ersetzt.

6. In § 20 Abs. 4 Buchst. a) werden die Wörter „(die
Maßstäbe der Art. 3 bis 5 Grundordnung in ihrer
jeweiligen Fassung sind anzuwenden)“ durch
die Wörter „(ein wichtiger Grund kann auch
nach den Maßstäben der Grundordnung des
kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlichen Ar-
beitsverhältnisse in der jeweils gültigen Fassung
gegeben sein)“ ersetzt.

II) Die Änderungen unter Ziffer I) 1, 2, 3, 4 und 5 treten
am 1. August 2022 in Kraft. Die Änderung unter Zif-
fer I) 6 tritt am 1. Juli 2022 in Kraft.

Die vorstehenden Änderungen setze ich für das Bis-
tum Aachen in Kraft.

Aachen, 28. Juni 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Ar-
beitsvertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen,
Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und
Paderborn (Regional-KODA NW) hat am 8. Juni 2022
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beschlossen:

I) Die Ordnung für Praktikantinnen und Praktikanten
für die (Erz-)Bistümer Aachen, Essen, Köln, Münster
(nordrhein-westfälischer Teil) und Paderborn vom
30. März 1992 (KIAnz. für die Diözese Aachen vom
15. April 1992, Nr. 55, S. 61), zuletzt geändert am 
5. Januar 2022 (KIAnz. für die Diözese Aachen vom
1. Februar 2022, Nr. 12, S. 38), wird wie folgt geän-
dert:

§ 5 wird wie folgt geändert:

1. Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 wird wie folgt neu gefasst:

„1. in entsprechender Anwendung von § 42 KAVO
aus einem wichtigen Grund ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist von beiden Vertragsparteien; ein wichtiger
Grund kann auch nach den Maßstäben der Grundord-
nung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher
Arbeitsverhältnisse in der jeweils gültigen Fassung ge-
geben sein,“

2. Absatz 2 wird gestrichen.

3. Der bisherige Absatz 3 wird zum Absatz 2.

II) Die Änderungen unter Ziffer I) treten am 1. Juli 2022
in Kraft.

Die vorstehenden Änderungen setze ich für das Bis-
tum Aachen in Kraft.

Aachen, 28. Juni 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Ar-
beitsvertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen,
Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und
Paderborn (Regional-KODA NW) hat am 8. Juni 2022
beschlossen:

I) Die Ordnung für Studierende in ausbildungsinte-
grierten dualen Studiengängen für die (Erz-)Bistü-
mer Aachen, Essen, Köln, Münster (nordrhein-west-
fälischer Teil) und Paderborn vom 6. Oktober 2021
(KIAnz. für die Diözese Aachen vom 1. Januar 2022,
Nr. 1, S. 7), zuletzt geändert am 5. Januar 2022
(KIAnz. für die Diözese Aachen vom 1. Februar
2022, Nr. 12, S. 38), wird wie folgt geändert:

In § 3 Abs. 3 Buchst. a) werden die Wörter „(die
Maßstäbe der Art. 3 bis 5 Grundordnung in ihrer jewei-
ligen Fassung sind anzuwenden)“ durch die Wörter „(ein
wichtiger Grund kann auch nach den Maßstäben der
Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen
kirchlicher Arbeitsverhältnisse in der jeweils gültigen



Fassung gegeben sein)“ ersetzt.

II) Die Änderung unter Ziffer I) tritt am 1. Juli 2022 in
Kraft.

Die vorstehende Änderung setze ich für das Bistum
Aachen in Kraft.

Aachen, 28. Juni 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 70 Ordnung der Dienst- und Versor-
gungsbezüge der Priester des Bis-
tums Aachen (Priesterbesoldungs-
und versorgungsordnung – PrBVO)

Die Ordnung der Dienst- und Versorgungsbezüge
der Priester des Bistums Aachen (Priesterbesoldungs-
und versorgungsordnung – PrBVO) vom 1. Januar 2022
(KIAnz für die Diözese Aachen vom 1. Februar 2022, Nr.
15, S. 43 ff.) wird wie folgt geändert:

I. Anlage 1 zur Priesterbesoldungs- und -versor-
gungsordnung des Bistums Aachen erhält folgende
Fassung

A. Grundgehaltssätze

Das Grundgehalt gemäß § 5 der Priesterbesol-
dungs- und -versorgungsordnung bestimmt sich nach
der Besoldungsgruppe

P 1 für Pfarrer mit eigenem Haushalt,
P 2 für Kapläne mit eigenem Haushalt.

Ein Priester, dem freie Unterkunft und Verpflegung
gewährt wird, gilt als „Pfarrer / Kaplan ohne eigenen
Haushalt“ im Sinne dieser Anlage; er erhält als Grund-
gehalt 80 v. H. des Grundgehaltssatzes eines „Pfarrers
/ Kaplans mit eigenem Haushalt“.

Die Grundgehaltssätze sind in den nachstehenden
Tabellen ausgewiesen:

Gültig ab 1. Dezember 2022
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Priester, die das 75. Lebensjahr vollendet haben und
noch im aktiven Dienst stehen, erhalten

a) Bezüge in Höhe der erreichten Versorgungsbe-
züge ohne Wohnungszulage,

b) die Bereitstellung einer mietfreien Dienstwoh-
nung,

c) eine Vergütung in Anlehnung an die Einstufung
für Subsidiaritätsdienste.

B. Wohnungszulage

Die Wohnungszulage gemäß § 8 Absatz 3 bzw. § 15
Absatz 1 Buchstabe b der Priesterbesoldungs- und 
-versorgungsordnung beträgt                                                        

ab dem 1. Dezember 2022

– bei Pfarrern monatlich 908,45 €,
– bei Kaplänen monatlich 763,94 €

C. Einmalige Corona-Sonderzahlung

1. Priester, die eine Besoldung nach § 4 der Prie-
sterbesoldungs- und versorgungsordnung beziehen, er-
halten spätestens mit dem 31.03.2022 eine einmalige
Corona-Sonderzahlung ausgezahlt. 

2. Die Corona-Sonderzahlung wird zusätzlich zur

Dienst-
altersstufe

Besoldungs-
gruppe P 1
Pfarrer m. 
Haushalt

Besoldungs-
gruppe P 2
Kaplan m.
Haushalt

Monatsbeträge in €

1 0,00 3.043,57

2 0,00 3.527,07

3 0,00 3.527,07

4 0,00 3.527,07

5 3.694,56 3.527,07

6 3.926,21 3.708,82

7 4.161,44 3.888,21

8 4.313,49 4.007,01

9 4.469,11 4.124,60

10 4.625,93 4.248,16

11 4.780,35 4.366,94

12 4.935,99 4.486,93



ohnehin gezahlten Besoldung gewährt. Es handelt sich
um eine Beihilfe bzw. Unterstützung des Bistums Aa-
chen zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch
die Corona-Krise im Sinne des § 3 Nummer 11a des
Einkommensteuergesetzes. 

3. Die Höhe der Corona-Sonderzahlung beträgt ein-
malig 1.200 Euro. Teilzeitbeschäftigte Priester erhalten
die Corona-Sonderzahlung anteilig ihres am 01.02.2022
zugrundeliegenden Beschäftigungsumfangs ausge-
zahlt. Seminaristen im Gemeinsamen Pastoralkurs er-
halten einmalig 600 Euro.

D. Schlussbestimmungen

Im Übrigen gilt die Priesterbesoldungs- und -verso-
rungsordnung des Bistums Aachen in ihrer jeweiligen
Fassung.

II. Die Regelungen in I. A. und B. treten zum 1. De-
zember 2022 in Kraft, die Regelungen in I. C. rückwir-
kend zum 1. März 2022. 

Aachen, 1. Juli 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 71 Ordnung zur finanziellen Unterstüt-
zung von Ordensgemeinschaften, Sä-
kularinstituten und Gesellsschaften
des Apostolischen Lebens im Bistum
Aachen (Ordensfonds)

Präambel

In Sorge um das Leben und Wirken von Ordensge-
meinschaften, Säkularinstituten und Gesellschaften des
Apostolischen Lebens (im Folgenden: Ordensgemein-
schaften) im Bistum Aachen und damit diese auch künf-
tig ihre vielfältigen Apostolate verwirklichen können,
wird diese Ordnung gegeben.

1. Zielsetzung und Grundlagen

Um Ordensgemeinschaften im Bistum Aachen bei
notwendigen Maßnahmen und zu ihrer Existenzsiche-
rung finanziell zu unterstützen, wenn sie allein dazu
nicht in der Lage sind, richtet das Bistum Aachen einen
diözesanen Fonds (im Folgenden: Ordensfonds) ein.
Dieser wird aus dem Budget des Bistums mit Kirchen-
steuermitteln jährlich in Höhe von 500.000,- Euro ge-
speist. Falls der tatsächliche Bedarf höher ist, soll
geprüft werden, ob die Möglichkeit eines höheren Zu-
flusses aus dem Budget des Bistums besteht. In einem
Kalenderjahr nicht verwendete Mittel bleiben dem Or-
densfonds zur Verausgabung in folgenden Kalenderjah-
ren erhalten.
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2. Antragsteller

Antragsteller können Ordensgemeinschaften sein,
die ihren Hauptsitz oder eine Niederlassung in der Diö-
zese Aachen haben.

3. Vergabekriterien

3.1 Die finanzielle Unterstützung ist maßnahmeno-
rientiert. Sie erfolgt, wenn 

• die Durchführung der Maßnahme zur Abwen-
dung einer Notlage erforderlich ist,

• eigene Mittel der Ordensgemeinschaft und Dritt-
mittel nicht im erforderlichen Maß zur Verfügung 

stehen,
• die Maßnahme ohne eine finanzielle Unterstüt-

zung des Bistums nicht durchgeführt werden
kann und

• die beantragte Unterstützung mindestens
1.000,– EUR beträgt.

3.2 Priorität haben Maßnahmen, die der Existenzsi-
cherung oder der Substanzerhaltung von Wohngebäu-
den und Altersruhesitzen dienen. Unterstützt werden
vorrangig monastische Ordensgemeinschaften. Eine fi-
nanzielle Unterstützung kann nur bewilligt werden,
wenn der Antragsteller Eigentümer des zu fördernden
Objekts ist oder ein noch mindestens 10-jähriges Nut-
zungsrecht über das Objekt nachweisen kann.

4. Antragstellung 

4.1 Anträge auf finanzielle Unterstützung für Maß-
nahmen sind durch die Leitung der Ordensgemein-
schaft schriftlich an das Bischöfliche Generalvikariat,
z.H. des Ordensreferenten, Klosterplatz 7, 52062 Aa-
chen zu richten.

4.2 Im Antrag ist die Maßnahme zu beschreiben, die
Notwendigkeit darzustellen und der Finanzbedarf un-ter
Vorlage eines Kosten- und Finanzierungsplans detailliert
zu beziffern. Der Eigenanteil des Antragstellers sowie
Drittmittel sind auszuweisen. Antragsteller müssen
selbst prüfen, ob ein Rechtsanspruch auf anderweitige
Finanzierung besteht.

4.3 Mit der Antragstellung erklärt sich die Ordens-
gemeinschaft zugleich mit den Modalitäten und Aufla-
gen, die aus dieser Ordnung erwachsen, einverstanden.

5. Mittelvergabe und Vergabeausschuss

5.1 Die Mittelvergabe erfolgt, falls der Generalvikar
sich in einem Einzelfall diese Aufgabe nicht vorbehält,
über einen Vergabeausschuss, der seine Entscheidun-
gen einvernehmlich trifft.

5.2 Ihm gehören an:
• der Bischofsvikar für das Ordenswesen,
• der Ordensreferent,



• der Leiter der Abt. 2.2 Verwaltung.

5.3 Der Vergabeausschuss hat folgende Aufgaben:
• Feststellung der noch zur Verfügung stehenden

freien Mittel des Ordensfonds,
• Prüfung und Bewertung der Förderungsfähigkeit

der Anträge,
• Entscheidung über den Antrag und Festlegung

der Höhe der finanziellen Unterstützung,
• Entgegennahme der Verwendungsnachweise,
• Beschluss über Rückforderungen von Unter-

stützungen.

6. Bearbeitungs- und Vergabeverfahren

6.1 Anträge werden in der Abt. 2.2 durch das Or-
densbüro bearbeitet. Dort werden erforderliche Stel-
lungnahmen bei den Fachabteilungen des Bischöflichen
Generalvikariats eingeholt und eventuell erforderliche
Klärungen mit der antragstellenden Ordensgemein-
schaft vorgenommen. 

6.2 Erforderlichenfalls sind durch die Ordensge-
meinschaft ergänzende Unterlagen einzureichen.

6.3 Liegen die erforderlichen Unterlagen und Stel-
lungnahmen vor, trifft der Vergabeausschuss die Ent-
scheidung über die zu fördernden Maßnahmen und die
Höhe der jeweiligen finanziellen Unterstützung. Über fi-
nanzielle Unterstützungen bis zu einer Höhe von 5.000
Euro entscheidet der Ordensreferent.

6.4 Voraussetzung für die Bewilligung einer finan-
ziellen Unterstützung ist, dass die erforderlichen Finanz-
mittel im Ordensfonds vorhanden sind.

6.5 Über die Entscheidung des Vergabeausschus-
ses bzw. des Ordensreferenten wird die Ordensgemein-
schaft umgehend informiert.

6.6 Eine verbindliche Bewilligung erfolgt ausschließ-
lich in Form eines schriftlichen Bewilligungsbescheids
an die Ordensgemeinschaft durch den Ordensreferen-
ten. Darin werden die Höhe der bewilligten Mittel, der
Zeitpunkt der Auszahlung(en) sowie die mit der Bewilli-
gung verbundenen Auflagen schriftlich mitgeteilt.

6.7 Der Baubeginn muss spätestens bis zum 
31. Dezember des jeweiligen Jahres erfolgen, ansons-
ten verfällt die Zuschusszusage und eine neue Antrag-
stellung ist erforderlich.

7. Verwendungsnachweis

7.1 Die sachgerechte Verwendung der bewilligten
Mittel muss durch die Ordensgemeinschaft schriftlich
nachgewiesen werden. 

7.2 Der Verwendungsnachweis ist innerhalb von 3
Monaten nach Durchführung der Maßnahme vorzule-
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gen. Er umfasst:
• die differenzierte Einnahmen- und Ausgaben-

rechnung,
• Kopien der Ausgabe- und Einnahmebelege,
• einen Sachbericht.

7.3 Bewilligte Mittel sind – ggf. anteilig – zurückzu-
zahlen

• bei Abweichungen vom Kosten- und Finanzie-
rungsplan (z. B. Minderausgaben, Reduzierung
von Eigenmitteln),                                                    

• bei maßnahmenfremder Verwendung.

8. Gültigkeit

Diese Ordnung gilt ab dem 1. August 2022 und ist
zunächst auf den 31. Dezember 2022 befristet.

Aachen, den 1. Juli 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 72 Ordnung über die Gestellung von Or-
densmitgliedern

Die Ordnung über die Gestellung von Ordensmit-
gliedern vom 2. Februar 1995 (KIAnz für die Diözese Aa-
chen vom 15. Februar 1995, Nr. 27, S. 51-55), zuletzt
geändert am 13. Dezember 2018 (KIAnz für die Diözese
Aachen vom 1. Dezember 2019, Nr. 5, S. 3), wird wie
folgt geändert:

§ 4 Absatz (1) erhält folgende Fassung: 

Das Gestellungsgeld für das Jahr 2023 beträgt jähr-
lich 
für die Gestellungsgruppe I 76.320,00 €, 
für die Gestellungsgruppe II 63.000,00 €, 
für die Gestellungsgruppe III 46.200,00 €, 
für die Gestellungsgruppe IV 39.000,00 €. 

Diese Änderung tritt mit Wirkung vom 1. Januar
2023 in Kraft. 

Aachen, 8. Juli 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen 

Nr. 73 Satzung für kirchenmusikalische
Gruppen im Bistum Aachen vom 
1. August 2022 

Präambel

Das Zweite Vatikanische Konzil spricht in seiner
„Konstitution über die heilige Liturgie – Sacrosanctum
Concilium“ (SC) der Kirchenmusik eine hohe Bedeutung
zu: „Die überlieferte Musik der Gesamtkirche stellt einen



Reichtum von unschätzbarem Wert dar, ausgezeichnet
unter allen übrigen künstlerischen Ausdrucksformen vor
allem deshalb, weil sie als der mit dem Wort verbundene
Gesang einen notwendigen und integrierenden Be-
standteil der feierlichen Liturgie ausmacht“ (SC 112).
Daher vollziehen die kirchenmusikalischen Gruppen
„einen wahrhaft liturgischen Dienst“ (SC 29). Durch
ihren Gesang nehmen sie teil am Gotteslob der Kirche,
an ihrer Verkündigung und an der Weitergabe des Glau-
bens an die kommende Generation. Primärer Ort der
Tätigkeit der kirchenmusikalischen Gruppen ist der Got-
tesdienst. Aber auch Geistliche Konzerte stehen im
Dienste der Verkündigung und wollen auf ihre Weise den
Glauben bezeugen, bestärken und verkündigen.

In pastoraler und sozialer Hinsicht tragen die kir-
chenmusikalischen Gruppen den Aufbau der Gemeinde
mit. Sie fördern ihre tätige Teilnahme am Gottesdienst,
indem sie den Gemeindegesang unterstützen oder stell-
vertretend für die Gemeinde singen. Das Bistum Aachen
ist sich der besonderen Bedeutung der pastoralen wie
kulturellen Aufgabe und Notwendigkeit der Kirchenmu-
sik bewusst und fördert diese.

Die Kirchenmusik im Bistum Aachen ist geprägt von
der Vielfalt der unterschiedlichen kirchenmusikalischen
Gruppen. In den letzten Jahren und Jahrzehnten hat
sich die Landschaft der kirchenmusikalischen Gruppen
ausdifferenziert und in stilistischer Hinsicht eine wesent-
liche Verbreiterung erfahren.

Gleichzeitig ist die Kirchenmusik durch den Wandel
der gesellschaftlichen und kirchlichen Rahmenbedin-
gungen sowie der kirchlichen Strukturen vor viele He-
rausforderungen gestellt, die vor Ort jeweils individuelle
Lösungsansätze erfordern. Hierzu gehören Veränderun-
gen in der Chorbesetzung und der Stimmenzahl, pro-
jektweise oder dauerhafte Kooperationen mit anderen
kirchlichen und weltlichen Gruppen, die Vielfalt der litur-
gischen Formen, die Veränderungen in der Probenarbeit
aufgrund des sich wandelnden Arbeitslebens und Frei-
zeitverhaltens, der demographische Wandel und die 
Individualisierung bezüglich des ehrenamtlichen Enga-
gements.

Die folgende Ordnung versucht, einen Weg aufzu-
weisen, wie das Zusammenwirken der vielen Men-
schen, die sich zum Lobe Gottes engagieren, gelingen
kann.

§ 1 Organisation und Name 
1. Kirchenmusikalische Gruppen sind Einrichtun-

gen einer oder mehrerer katholischer Pfarrge-
meinden, die verbindlich im Dienste dieser
Gemeinde(n) stehen. 

2. Nach Absprache in der Pfarrei oder in der Ge-
meinschaft der Gemeinden (GdG) können sich
kirchenmusikalische Gruppen zusammenschlie-
ßen.

3. Innerhalb einer Pfarrei oder einer GdG können
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mehrere kirchenmusikalische Gruppen neben-
einander tätig sein. 

4. Sämtliche kirchenmusikalische Gruppen, ihre
Errichtung, Zusammenschlüsse sowie sonstige
Änderungen sind dem Bischöflichen Generalvi-
kariat, Fachbereich Kirchenmusik über den/die
Regionalkantor/-in mitzuteilen. Einmal jährlich
ist ein Überblick über die Struktur der kirchen-
musikalischen Gruppen bei dem/der zuständi-
gen Regionalkantor/-in einzureichen. Ge-
schäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

5. Der Diözesan-Cäcilien-Verband (DCV) ist die
übergeordnete kirchenmusikalische Organisa-
tion, die alle kirchenmusikalischen Gruppen ver-
tritt. 

6. Der DCV ist Mitglied im Allgemeinen Cäcilien-
Verband (ACV). 

§ 2 Aufgaben 
1. Hauptaufgabe der kirchenmusikalischen Grup-

pen ist die regelmäßige der Liturgie angemes-
sene Mitgestaltung der Gottesdienste,
insbesondere an Sonn- und Feiertagen. 

2. Diese umfasst die Pflege und Förderung und
Verbreitung von Kirchenmusik. Dabei sollen
nach Möglichkeit unterschiedliche musikalische
Formen und Stilepochen berücksichtigt werden.
Dazu gehören die Pflege
2.1 des Gregorianischen Chorals, 
2.2 der mehrstimmigen Kirchenmusik aller Stil-

epochen, 
2.3 des deutschen Liturgiegesangs und des Kir-

chenliedes, 
2.4 des Neuen Geistlichen Liedes und anderer

zeitgenössischer kirchlicher Musikrichtun-
gen,

2.5 der geistlichen Musik für Kinder, 
2.6 der Instrumentalmusik aller Stilepochen im

Gottesdienst.

Die Auswahl der Musik ist den ausführenden 
Gruppen und der Gottesdienstgemeinde anzupassen. 

3. Grundlagen für die Arbeit der kirchenmusikali-
schen Gruppen sind die geltenden kirchenmu-
sikalischen Richtlinien gemäß den Weisungen
des Zweiten Vatikanischen Konzils und der Di-
özese Aachen. 

4. Die kirchenmusikalischen Gruppen wirken nach
Möglichkeit auch bei geistlichen Konzerten, au-
ßerliturgischen kirchlichen Feiern sowie bei
überpfarrlichen Veranstaltungen für kirchenmu-
sikalische Gruppen mit. 

5. Die kirchenmusikalische Gruppe sollte den Kon-
takt zu anderen kirchenmusikalischen Gruppen,
auch überkonfessionell, pflegen. 

6. Die genannten Aktivitäten der kirchenmusikali-
schen Gruppen bedürfen des Einvernehmens
mit der Leitung der Gemeinde.



§ 3 Mitglieder
1. Die kirchenmusikalischen Gruppen bestehen

aus aktiven Mitgliedern und Ehrenmitgliedern. 
2. Aktive Mitglieder sind diejenigen, die als Musik-

ausübende oder Leiter/-in mitwirken. 
3. Ehrenmitglieder werden wegen besonderer Ver-

dienste auf Vorschlag des Leitungsgremiums
(siehe § 12,3 und 4) von der Mitgliederversamm-
lung gewählt. 

4. Für langjährige Zugehörigkeit zu einer kirchen-
musikalischen Gruppe verleiht der Diözesan-
Cäcilien-Verband Auszeichnungen. Die Bedin-
gungen für die Ehrungen sind in einer besonde-
ren Ordnung des Diözesan-Cäcilien-Verbandes
geregelt. 

§ 4 Pflichten der Mitglieder 
Die aktiven Mitglieder verpflichten sich, an den Proben,
Gottesdiensten und sonstigen Veranstaltungen, in
denen die jeweilige Gruppe mitwirkt, teilzunehmen.

§ 5 Rechte der Mitglieder 
1. Alle aktiven Mitglieder nehmen an den Ver-

sammlungen der kirchenmusikalischen Gruppe
teil. 

2. Aktives Wahlrecht besitzen alle aktiven Mitglie-
der, die das 14. Lebensjahr vollendet haben. 

3. Passives Wahlrecht besitzen alle aktiven Mitglie-
der, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

4. Innerhalb der kirchenmusikalischen Gruppen
können für Kinder und Jugendliche eigene Un-
tergruppen gebildet werden. Diese wählen je-
weils eine Sprecherin/einen Sprecher, die/der
mindestens das 14. Lebensjahr vollendet haben
muss und mit beratender Stimme dem Vorstand
angehört.

§ 6 Mitgliedsbeitrag
Ein Mitgliedsbeitrag kann erhoben werden. 

§ 7 Aufnahme 
1. Voraussetzungen für die aktive Mitgliedschaft

sind die Bereitschaft, bei allen Aktivitäten der
kirchenmusikalischen Gruppe mitzuwirken, ge-
sanglich-musikalische Eignung und die Bereit-
schaft zur Einordnung in die Gemeinschaft. 

2. Über die Aufnahme eines aktiven Mitgliedes
entscheidet die musikalische Leitung im Einver-
nehmen mit dem Leitungsgremium (siehe § 12,3
und 4).

§ 8 Austritt und Ausschluss 
1. Ein aktives Mitglied kann jederzeit seinen Aus-

tritt erklären. 
2. Ein aktives Mitglied kann durch das Leitungs-

gremium ausgeschlossen werden, wenn es sich
trotz erfolgter Ansprache ohne genügenden
Grund nicht am Leben der kirchenmusikalischen
Gruppe beteiligt oder den Bestrebungen der
Gruppe entgegenwirkt.
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Vor dem Ausschluss muss dem betreffenden
Mitglied die Möglichkeit zu einem klärenden Ge-
spräch mit dem Leitungsgremium angeboten
werden. Sollte das ausgeschlossene Mitglied
mit dieser Entscheidung nicht einverstanden
sein, hat es das Anrufungsrecht an die Gesamt-
gruppe, die dann mit einfacher Mehrheit der an-
wesenden Mitglieder über den Verbleib des
Mitgliedes entscheiden kann. 

§ 9 Fördernde Personen
Fördernde Personen unterstützen die kirchenmusikali-
schen Gruppen ideell und finanziell. 

§ 10 Geistliche Leitung 
Die geistliche Leitung, die in der Regel dem jeweils zu-
ständigen Pfarrer obliegt, ist verantwortlich für die geist-
liche Betreuung der Gruppe. Sie kann aber auch an eine
andere geeignete Person delegiert werden. Die geistli-
che Leitung fördert die liturgische Bildung der aktiven
Mitglieder, vermittelt in Zusammenarbeit mit der musi-
kalischen Leitung das Verständnis der geistlichen Ge-
sangstexte und erklärt die Grundlagen für die Arbeit der
kirchenmusikalischen Gruppe. 

§ 11 Aufgaben der musikalischen Leitung 
1. musikalische Schulung und Leitung der Gruppe
2. Vermittlung des Sinns und Gehalts der geistli-

chen Texte und deren Umsetzung (evtl. gemein-
sam mit der geistlichen Leitung (§ 10)

3. Absprache mit der liturgischen Leitung über den
Einsatz der kirchenmusikalischen Gruppe

4. Auswahl der Kompositionen
5. Bestimmung der Probentermine im Einverneh-

men mit der kirchenmusikalischen Gruppe
6. Archivierung und Pflege des Notenbestands

(kann an ein Chormitglied delegiert werden)
7. Mitgliedschaft im Liturgieausschuss des Pfarrei-

rates (nach Möglichkeit).

§ 12 Struktur der kirchenmusikalischen Gruppen 
1. Für kirchenmusikalische Gruppen sind unter-

schiedliche Strukturen möglich:
A Vorstand
B Teamleitung
C Sprecher/-in
D Musikalische Leitung

2. Bis auf Kinder- und Jugendgruppen, für die nur
Form D möglich ist, können die musikalischen
Gruppen durch Mehrheitsbeschluss selbst über
ihre Organisationsform entscheiden. Wünscht
die Mehrheit der Gruppe eine Änderung der Or-
ganisationsform nach Ablauf der jeweiligen
Amtszeit des Leitungsgremiums (siehe § 12,3
und 4), so ist dazu innerhalb der nächsten zwei
bis sechs Wochen eine neue Mitgliederver-
sammlung einzuberufen, in der mit der absolu-
ten Mehrheit der stimmberechtigten aktiven
Mitglieder die Organisationsform geändert wer-



den kann. Bis zur Neuwahl der neuen Leitung
bleibt die bisherige Leitung im Amt. 
Nach Ablauf der jeweiligen Amtszeit innerhalb
der einzelnen Formen kann die Organisations-
form des Chores mit der absoluten Mehrheit der
Stimmen der anwesenden Mitglieder mit akti-
vem Wahlrecht geändert werden. 
Sollte dazu mehr als ein Wahlgang notwendig
sein, reicht im zweiten Wahlgang die einfache
Mehrheit. 

3. Modell A: Vorstand 
3.1 Den Vorstand bilden 

3.1.1 die geistliche Leitung, 
3.1.2 die musikalische Leitung,
3.1.3 der/die geschäftsführende Vorsit-
zende, 
3.1.4 der/die Schriftführer/-in,
3.1.5 der/die Kassenwart/-in,
3.1.6 Beiräte (z.B. Vertretung der Jugend). 

Die unter 3.1.3 bis 3.1.6 genannten Personen-
gruppen werden in der Jahreshauptversamm-
lung der kirchenmusikalischen Gruppen von den
anwesenden aktiven Mitgliedern mit einfacher
Stimmenmehrheit gewählt. Der Vorstand wird
alle zwei Jahre gewählt. Wiederwahl eines Vor-
standsmitgliedes ist zulässig. 

3.2 Aufgaben des Vorstandes 
3.2.1 Dem Vorstand obliegen alle Entschei-
dungen sowie die Geschäftsführung und die
Ausführung der Beschlüsse der Mitglieder-
versammlung, soweit sie nicht nach dieser
Satzung einem anderen vorbehalten sind. 
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit
einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglie-
der. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
geistliche Leitung. 
3.2.2 Die Aufgaben der geistlichen Leitung
sind unter § 10 erläutert. 
3.2.3 Die Aufgaben der musikalischen Lei-
tung sind unter § 11 erläutert. 
3.2.4 Der/die geschäftsführende Vorsit-
zende vertritt die Interessen der Mitglieder
der kirchenmusikalischen Gruppe, ist ver-
antwortlich für den reibungslosen Ablauf der
organisatorischen Erfordernisse und trägt
Sorge für eine gute Gemeinschaft in der kir-
chenmusikalischen Gruppe. Ihm/ihr obliegt
die Anweisung der Zahlungen. 
3.2.5 Der/die Schriftführer/-in führt den
Überblick über die Struktur der kirchenmu-
sikalischen Gruppe, das Protokoll über die
Veranstaltungen der kirchenmusikalischen
Gruppe, die Beschlüsse der Sitzungen, die
Anwesenheitsliste, besorgt den Schrift-
wechsel und erstellt den Jahresbericht. 
3.2.6 Der/die Kassenwart/-in verwaltet die
Kasse der kirchenmusikalischen Gruppe.
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Insbesondere trägt er/sie Sorge für den Ein-
gang von Beiträgen, tätigt nach Anweisung
des/der geschäftsführenden Vorsitzenden
Ausgaben und gibt in der Jahreshauptver-
sammlung den Kassenbericht. 
3.2.7 Die Beiräte helfen durch Rat und Tat
bei der Vorbereitung und Durchführung von
Entscheidungen, welche die Tätigkeit der
kirchenmusikalischen Gruppe betreffen.

4. Modell B Teamleitung:
4.1 Die Teamleitung bilden 

4.1.1 die geistliche Leitung, 
4.1.2 die musikalische Leitung, 
4.1.3 mindestens drei zu wählende Mitglie-
der aus der Gruppe der Mitglieder mit pas-
sivem Wahlrecht. 

Die unter Nr. 4.1.3 Genannten werden von den
anwesenden aktiven Mitgliedern für die Zeit von
zwei Jahren mit einfacher Stimmenmehrheit ge-
wählt. Wiederwahl ist zulässig. 

4.2 Aufgaben der Teamleitung
4.2.1 Die Aufgaben der geistlichen Leitung
sind unter § 10 erläutert. 
4.2.2 Die Aufgaben der musikalischen Lei-
tung sind unter § 11 erläutert.
4.2.3 Dem Leitungsteam obliegen alle Ent-
scheidungen sowie die Geschäftsführung
und die Ausführung der Beschlüsse der Mit-
gliederversammlung, soweit sie nicht nach
dieser Satzung einem anderen vorbehalten
sind. Die Verteilung der Aufgaben analog zu
den Aufgaben der Vorstandsmitglieder 
(§ 12, 3.2.4 - 3.2.7) erfolgt im Team nach
dessen eigener Entscheidung. 

Die Teamleitung fasst ihre Beschlüsse mit ein-
facher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die geistliche
Leitung. 

5 Modell C: Sprecher/-in
5.1 In diesem Modell wirken mit 

5.1.1 die geistliche Leitung, 
5.1.2 die musikalische Leitung,
5.1.3 der/die Sprecher/-in. 

5.2 Aufgaben in diesem Modell 
5.2.1 Die Aufgaben der geistlichen Leitung
sind unter § 10 erläutert. 
5.2.2 Die Aufgaben der musikalischen Lei-
tung sind unter § 11 erläutert. 
5.2.3 Der/die Sprecher/-in übernimmt die
Verantwortung für die im Modell A unter Auf-
gaben der Vorstandsmitglieder (§ 12, 3.2.4
- 3.2.7) genannten Tätigkeiten; er/sie kann
diese an Mitglieder der Gruppe delegieren. 



Der/die Sprecher/-in wird für die Zeit von zwei
Jahren von den anwesenden aktiven Mitglie-
dern mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt.
Wiederwahl ist zulässig. 

6. Modell D: Alleinverantwortliche musikalische
Leitung
6.1 In diesem Modell wirken mit

6.1.1 die geistliche Leitung, 
6.1.2 die musikalische Leitung.

6.2 Aufgaben in diesem Modell 
6.2.1 Die Aufgaben der geistlichen Leitung
sind unter § 10 erläutert. 
6.2.2 Die Aufgaben der musikalischen Lei-
tung sind unter § 11 erläutert. 

Bei diesem Modell werden die unter § 12, 3.2.4
– 3.2.7 genannten Aufgaben von der musikali-
schen Leitung der Gruppe wahrgenommen. In
Kinder- und Jugendchorgruppen können Aufga-
ben an Erziehungsberechtigte oder andere ge-
eignete Personen delegiert werden.

§ 13 Mitgliederversammlung 
1. Die Mitgliederversammlung ist einzuberufen 

1.1 wenn es das Interesse der kirchenmusikali-
schen Gruppe erfordert, jedoch mindestens 

1.2 einmal jährlich (Jahreshauptversammlung), 
1.3 bei Ausscheiden, 

– Modell A: eines Mitglieds des Vorstandes,
– Modell B: eines Mitglieds des Leitungs-
teams, 

– Modell C: des Sprechers/der Sprecherin, 
1.4 binnen drei Monaten, wenn ein Drittel der

Mitglieder der kirchenmusikalischen Gruppe
dies verlangt. 

Eine Jahreshauptversammlung ist bei Modell D
nicht verpflichtend. 

2. Die Mitgliederversammlung ist schriftlich unter
Einhaltung einer Frist von zwei Wochen mit An-
gabe der Tagesordnung einzuberufen 
– Modell A: von dem/der geschäftsführenden

Vorsitzenden, 
– Modell B: von einem Mitglied des Leitungs-

teams in dessen Auftrag, 
– Modell C: für den Fall, dass der Sprecher/

die Sprecherin ausgeschieden oder verhin-
dert ist, von dem/der musikalischen Leiter/-
in. 

3. Den Vorsitz der Mitgliederversammlung führt
– Modell A: der/die geschäftsführende Vorsit-

zende,
– Modell B: ein Mitglied des Leitungsteams in

dessen Auftrag,
– Modell C: der Sprecher/die Sprecherin, bei

Verhinderung/Ausscheiden von dem/der 
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musikalischen Leiter/-in. 

4. Der Mitgliederversammlung obliegen
4.1 Die Entscheidung über die Organisations-

form des Chores. 
4.2 Die Entgegennahme 

4.2.1 des Jahresberichtes,
4.2.2 des Kassenberichtes sowie 
4.2.3 des Berichtes der Kassenprüfer/-innen 

4.3 die Entlastung
– Modell A: des Vorstandes,
– Modell B: des Leitungsteams, 
– Modell C: des Sprechers/der Sprecherin

4.4 die Wahl
– Modell A: des Vorstandes und der Kas-
senprüfer/-innen,

– Modell B: des Leitungsteams und der
Kassenprüfer/-innen, 

– Modell C: des Sprechers/der Sprecherin
und der Kassenprüfer/-innen. 

4.4.1 die Beratung und Beschlussfassung
über Anträge, die mindestens eine Woche
vor Beginn der Mitgliederversammlung
schriftlich beim Leitungsgremium eingegan-
gen sein müssen. 

4.5 die Entscheidung über Erhebung eines Mit-
gliedsbeitrages und ggf. dessen Höhe. 

5. Zur Gültigkeit von Wahlen und Beschlüssen ist
die einfache Stimmenmehrheit der anwesenden
Mitglieder erforderlich, sofern in dieser Satzung
nichts anderes bestimmt wird. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die geistliche Leitung. 

6. Über die in der Mitgliederversammlung gefass-
ten Beschlüsse ist eine Niederschrift anzuferti-
gen, und vom Verfasser zu unterzeichnen.
Jedes Mitglied der kirchenmusikalischen
Gruppe ist berechtigt, die Niederschrift einzuse-
hen. 

7. Die Mitgliederversammlung kann sich eine Ta-
gesordnung geben. 

8. Die Tagesordnung der Jahreshauptversamm-
lung enthält in der Regel einen Beitrag über Fra-
gen der Liturgie und Kirchenmusik gemäß § 2
Abs. 3. 

§ 14 Kassenprüfer/-innen
Die Kassenprüfer/-innen werden in der Jahreshauptver-
sammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Sie
haben eine jährliche Kassenprüfung vorzunehmen, und
darüber in der Jahreshauptversammlung zu berichten.
Sie können einmal wiedergewählt werden. 
Die Kassenprüfer/-innen dürfen nicht gleichzeitig 

– Modell A: Mitglieder des Vorstandes,
– Modell B: Mitglieder des Leitungsteams, 
– Modell C: Sprecher/-in 

sein. 



§ 15 Anschaffungen und Erwerbungen
1. Die musikalische Leitung verantwortet im Ein-

vernehmen mit der pfarrlichen Leitung der Ge-
meinde die Anschaffung neuer Gegenstände,
insbesondere die von Noten. 

2. Alle Anschaffungen der kirchenmusikalischen
Gruppe sowie Schenkungen gehen in das Ei-
gentum des zuständigen Trägers über. 

3. Die Pfarrgemeinde/GdG bezieht und finanziert
das offizielle Organ des Allgemeinen Cäcilien-
Verbandes für Deutschland, „Musica sacra“ für
mindestens eine ihrer kirchenmusikalischen
Gruppen. 
Den Mitgliedsbeitrag trägt der zuständige Trä-
ger. 

§ 16 Interventions- und Präventionsordnung 
Die Interventions- sowie die Präventionsordnung findet
in ihrer jeweils geltenden, im Kirchlichen Anzeiger für die
Diözese Aachen veröffentlichten Fassung Anwendung.

§ 17 Urheberrecht
Die geltenden Bestimmungen des Urheberrechtsschut-
zes (GEMA, VG-Musikedition etc.) sind einzuhalten. Auf
den Vertrag des Verbandes der Diözesen (VDD) mit der
GEMA sowie auf den Gesamtvertrag des VDD mit der
Verwertungsgesellschaft Musikedition einschließlich der
angeschlossenen Merkblätter wird hingewiesen.

§ 18 Auflösung oder Fusion
1. Die Auflösung einer kirchenmusikalischen

Gruppe kann nur in einer eigens mit dieser 
Tagesordnung einberufenen Mitgliederver-
sammlung beschlossen werden. Für einen Auf-
lösungsbeschluss ist eine einfache Mehrheit
aller anwesenden Mitglieder erforderlich. 

2. Treten in einer kirchenmusikalischen Gruppe un-
haltbare oder Ärgernis erregende Zustände ein,
die innerhalb der Pfarrgemeinde oder der GdG
nicht einvernehmlich geklärt werden können, so
ist dies durch die Leitung, dem Fachbereich Kir-
chenmusik im Bischöflichen Generalvikariat zu
berichten, der dann die Auflösung des Chores,
auch gegen den Willen der Mitglieder, anordnen
kann. Einspruch gegen die Auflösung ist inner-
halb von 2 Wochen ab Zugang der Auflösungs-
mitteilung zulässig. Die Entscheidung hierüber
liegt bei der zuständigen kirchlichen Schieds-
stelle. 

3. Bei der Auflösung der kirchenmusikalischen
Gruppe geht deren bestehendes Vermögen und
Inventar an den zuständigen Rechtsträger über,
der dieses ausschließlich für kirchenmusikali-
sche Zwecke zu verwenden hat.

4. Bei einer Fusion verschiedener kirchenmusika-
lischer Gruppen wird auch das jeweilige Vermö-
gen und Inventar der neu gegründeten
kirchenmusikalischen Gruppe zugeführt. 
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§ 19 Ergänzende Bestimmungen 
Soweit sich die Mitgliederversammlung oder der Vor-
stand bzw. das Leitungsteam eine Geschäftsordnung
geben, um sonstige Bestimmungen für die kirchenmu-
sikalische Gruppe zu erlassen, dürfen die getroffenen
Regelungen nicht im Widerspruch zu dieser Satzung
stehen. 

§ 20 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 1. August 2022 in Kraft. Die Sat-
zung der Kirchenchöre vom 22. November 2001 wird
zum selben Zeitpunkt aufgehoben. 

Aachen, 1. August 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen 

Nr. 74 Beauftragung zum Begräbnisdienst
für Gemeinde- und Pastoralreferentin-
nen und -referenten

Gemeindereferentinnen und -referenten, Pastoralre-
ferentinnen und -referenten befähigen und stärken eh-
renamtliches Engagement. Dies gilt auch für den
Begräbnisdienst. Daher ist es sinnvoll, dass Gemeinde-
referentinnen und -referenten, Pastoralreferentinnen und
-referenten selbst für diesen Dienst beauftragt werden
können.

Vor diesem Hintergrund werden die Diözesanstatu-
ten des Bistums Aachen für Gemeindereferentinnen und
Gemeindereferenten vom 1. Oktober 2014 (KIAnz. für
die Diözese Aachen vom 1. Oktober 2014, Nr. 142, S.
219) sowie die Diözesanstatuten des Bistums Aachen
für Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten vom 
1. Oktober 2014 (KIAnz. für die Diözese Aachen vom 
1. Oktober 2014, Nr. 141, S. 214) jeweils unter dem Glie-
derungspunkt 6, Absatz 2, wie folgt geändert:                              

„Mit der bischöflichen Bestellung von Gemeindere-
ferentinnen/Gemeindereferenten ist verbunden, dass
eine Gemeindereferentin/ein Gemeindereferent durch
den Pfarrer bzw. den/die Leiter/-in eines Seelsorgebe-
reiches, wo es erforderlich ist, mit dem Dienst als Kom-
munionhelfer/-in, mit der Leitung von Gottesdiensten
sowie zum Begräbnisdienst beauftragt werden kann.“

„Mit der bischöflichen Bestellung von Pastoralrefe-
renten/Pastoralreferentinnen ist verbunden, dass ein
Pastoralreferent/eine Pastoralreferentin durch den Pfar-
rer bzw. den/die Leiter/-in eines Seelsorgebereiches, wo
es erforderlich ist, mit dem Dienst als Kommunionhel-
fer/-in, mit der Leitung von Gottesdiensten sowie zum
Begräbnisdienst beauftragt werden kann.“

Ein Antrag zur Beauftragung von Pastoralreferen-
ten/Pastoralreferentinnen bzw. Gemeindereferentin-
nen/Gemeindereferenten zum Begräbnisdienst an das
Bischöfliche Generalvikariat ist nicht mehr notwendig.



Außerdem wird unter den Gliederungspunkten 5.4,
5.5, 5.6, 5.8.2, 5.8.3 und 5.9 der Diözesanstatuten des
Bistums Aachen für Gemeindereferentinnen und Ge-
meindereferenten sowie der Diözesanstatuten des 
Bistums Aachen für Pastoralreferentinnen und Pastoral-
referenten die Bezeichnung „Hauptabteilung Pastoral-
personal“ durch die Bezeichnung „Hauptabteilung
Personal“ ersetzt.

Diese Änderungen treten zum 1. August 2022 in
Kraft.

Aachen, 15. Juni 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Bekanntmachungen des 
Generalvikariates

Nr. 75 Richtlinie „Einsatz von pastoralem
Personal des Bistums Aachen als
Schulseelsorger/ -innen an weiterfüh-
renden Schulen“

Die Richtlinie „Einsatz von pastoralem Personal des
Bistums Aachen als Schulseelsorger/-innen an weiter-
führenden Schulen“ vom 13. Oktober 2015 (KIAnz. für
die Diözese Aachen vom 1. Dezember 2015, Nr. 194, S.
274) wird wie folgt geändert:

Im gesamten Dokument wird die Bezeichnung
„Hauptabteilung Pastoralpersonal“ durch die Bezeich-
nung „Hauptabteilung Personal“ ersetzt. Die Gültigkeit
der Richtlinie wird über den 31. Dezember 2020 hinaus
verlängert und gilt bis auf weiteres.

Aachen, 15. Juni 2022
Dr. Andreas Frick

Generalvikar

Nr. 76 Projektmittel für die Ebene „Kirche
am Ort“

Für das Jahr 2023 können keine Projektmittel für in-
novative Projekte und zukunftsgerichtete Neuerungen
in der Pastoral der "Kirche am Ort" beantragt werden.
Die Förderung wird ausgesetzt. 2023 wird ein dem Ver-
änderungsprozess „Heute bei dir“ angepasstes Finan-
zierungskonzept für pastorale Projekte erarbeitet.

Die „Richtlinie zur Vergabe der Projektmittel“ des
Generalvikars vom 1. Oktober 2015 (KIAnz für die Di-
özese Aachen vom 1. Oktober 2015, Nr. 149, S. 192)
wird hiermit mit Gültigkeit zum 1. Januar 2023 außer
Kraft gesetzt. 

Für bereits genehmigte Projekte gibt es Übergangs-
lösungen. Folge- und Letztanträge können bis zum 
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31. Oktober 2022 an das Bischöfliche Generalvikariat, 
Hauptabteilung 1 – Pastoral / Schule / Bildung, Abt 1.2 
– Pastoral in Lebensräumen, Klosterplatz 7, 52062 
Aachen gerichtet werden. Neuanträge, die vor dieser 
Bekanntgabe eingegangen sind, werden im Vergabe-
ausschuss im Dezember bearbeitet.

Auskünfte erteilt: Ursula Schürmann, 
F. (02 41) 45 28 55, Fax (02 41) 45 25 54,
E-Mail: ursula.schuermann@bistum-aachen.de.

Kirchliche Nachrichten

Nr. 77 Personalchronik

Aus Datenschutzgründen werden personen-
bezogene Daten bzgl. Weihen, Beauftragungen, 
Ernennungen, Verlängerung von Ernennungen, 
Entpflichtungen, Versetzungen, Freistellungen 
für besondere Aufgaben, Eintritte in den 
Ruhestand, Ausscheiden aus dem Amt, 
Sterbefälle erst ab der Ausgabe 01/2023 in der 
Online-Ausgabe des Kirchlichen Anzeigers 
veröffentlicht.



Nr. 78 Pontifikalhandlungen

Unser Bischof Dr. Helmut Dieser spendete am 
4. Juni 2022 im Hohen Dom zu Aachen zwei Diakonen 
unseres Priesterseminars die Priesterweihe:
Markus Terporten aus der Pfarrei St. Mariä Himmelfahrt, 
Bracht
André Vogelsberg aus der Pfarrei St. Hieronymus, Dah-
lem

Unser Bischof Dr. Helmut Dieser spendete das 
Sakrament der Firmung am 11.6. in St. Cosmas und 
Damian, Titz 42, am 12.6. in St. Joachim, Düren 52, am 
14.6. in St. Cornelius, Dülken 22, insgesamt 116 Firm-
lingen.

Im Auftrag unseres Bischofs Dr. Helmut Dieser 
spendete Weihbischof Karl Borsch Herrn Philipp Fiala, 
Herrn Andreas Hahne und Herrn Marco Lennartz das 
Sakrament der Diakonenweihe am 11. Juni 2022 in St. 
Anna, Düren. 
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Im Auftrag unseres Bischofs Dr. Helmut Dieser be-
nedizierte Weihbischof Karl Borsch den in Erkelenz-
Keyenberg(neu) neu geschaffenen Kapellenbau am 
19. Juni 2022 als K a p e l l e nach der in den liturgi-
schen Büchern vorgesehenen Form.
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